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Plattformhaftung nach § 25e UStG: Wie das Finanzamt

digitale Marktplätze in die Steuerdurchsetzung zwingt
Ute Pappelbaum

Das Finanzamt kann einem Plattformbetreiber mitteilen, dass ein über die Plattform tätiger Händler seinen

umsatzsteuerlichen Pflichten nicht nachkommt und andere Maßnahmen keinen unmittelbaren Erfolg

versprechen. Ab Zugang dieser Mitteilung haftet der Plattformbetreiber für die Umsatzsteuer auf künftige

Umsätze dieses Händlers, soweit er dessen Handel weiter ermöglicht. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Mitteilung des Finanzamts: Wann

Plattformen für fremde Umsatzsteuer

haften

Die Haftung nach § 25e UStG setzt dort an, wo der

Staat den eigentlichen Steuerschuldner nicht wirksam

erreicht. Maßgeblich ist nicht mehr nur das Verhalten des

Händlers, sondern die Kenntnis des Plattformbetreibers.

Sobald das Finanzamt die Pflichtverletzung mitteilt, wird aus

einem externen Steuerrisiko ein eigenes Haftungsrisiko der

Plattform.

Haftungsauslöser Kenntnis: Warum

Information zur Zurechnung wird

Die Mitteilung ersetzt Ungewissheit durch zurechenbare

Kenntnis. Damit verändert sich die rechtliche Qualität jeder

weiteren Transaktion. Was vorher als neutrale Vermittlung

erscheinen konnte, wird nach der Information durch das

Finanzamt zur bewussten Ermöglichung eines steuerlich

riskanten Geschäfts.

Plattformen als Risikoträger: Wie §

25e UStG Durchsetzung externalisiert

Ökonomisch verlagert die Regelung ein Vollzugsproblem

des Staates auf den Intermediär. Die Plattform ist

nicht Steuerschuldnerin des Händlers, wird aber zur

haftenden Instanz, weil sie den Zugang zum Markt

kontrolliert. Das ist effizient, aber ordnungspolitisch nicht

neutral: Steuerdurchsetzung wird über private Infrastruktur

organisiert.

Marktzugang unter Vorbehalt:

Warum steuerliche Compliance zur

Eintrittsbedingung wird
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Für Händler verändert sich die Marktlogik. Steuerliche

Zuverlässigkeit wird nicht erst im Nachhinein geprüft, sondern

zur Voraussetzung fortlaufender Plattformpräsenz. Wer seine

Pflichten nicht erfüllt, verliert nicht nur ein steuerliches

Verfahren, sondern potenziell den Zugang zum digitalen

Absatzkanal.

Vom Marktplatz zum Gatekeeper: Die

neue Rolle digitaler Intermediäre

Plattformen werden dadurch zu Gatekeepern steuerlicher

Ordnung. Sie entscheiden nicht aus eigenem regulatorischem

Anspruch, sondern aus Haftungsdruck. Gerade darin liegt die

strukturelle Verschiebung: Der Staat setzt den Rahmen, die

Plattform vollzieht die Konsequenz.

Präventive Steuerdurchsetzung: Wie

Haftung Marktverhalten vorverlagert

Die rationale Reaktion der Plattformen liegt in

Prävention. Prüfprozesse, Risikoklassifikationen und schnelle

Sperrmechanismen werden wichtiger. Steuerliche Risiken

sollen nicht mehr nur bearbeitet, sondern möglichst vor

Entstehung neuer Haftungsfälle ausgeschlossen werden.

Strukturwirkung im Wettbewerb:

Warum sich Anbieterlandschaften

verschieben

Die Folge ist eine Bereinigung des Marktes entlang

von Compliance-Fähigkeit. Anbieter mit belastbarer

steuerlicher Organisation gewinnen Stabilität. Händler mit

schwacher Dokumentation, unklarer Registrierung oder

grenzüberschreitend schwer prüfbaren Strukturen verlieren

an Zugangssicherheit. Wettbewerb wird damit weniger allein

über Preis und Sortiment entschieden, sondern zunehmend

über regulatorische Verlässlichkeit.

Steuerrecht wird zur Architekturfrage

digitaler Märkte

Die Plattformhaftung nach § 25e UStG ist kein technisches

Randthema des Umsatzsteuerrechts. Sie verändert die

Durchsetzungslogik im Onlinehandel. Der Staat nutzt

Plattformen als Hebel, weil dort der Marktzugang konzentriert

ist. Damit wird Steuerrecht nicht nur fiskalisches Instrument,

sondern Teil der Architektur digitaler Märkte.
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